
Nachweis der Elterneigenschaft 

1. Beitrag für kinderlose Arbeitnehmer: 4,00 % (2,3 % Arbeitnehmeranteil; 1,7 % Arbeitgeberanteil)

2. Beitrag für Eltern mit einem Kind: 3,40 % (1,7 % Arbeitnehmeranteil; 1,7 % Arbeitgeberanteil – 
der Beitragssatz bleibt lebenslang bestehen)

3. Beitrag für Eltern mit zwei Kindern: 3,15 % (1,45 % Arbeitnehmeranteil; 1,7 % Arbeitgeberanteil)

4. Beitrag für Eltern mit drei Kindern: 2,90 % (1,2 % Arbeitnehmeranteil; 1,7 % Arbeitgeberanteil)

5. Beitrag für Eltern mit vier Kindern: 2,65 % (0,95 % Arbeitnehmeranteil; 1,7 % Arbeitgeberanteil)

6. Beitrag für Eltern mit fünf und mehr Kindern: 2,40 % (0,7 % Arbeitnehmeranteil; 1,7 % Arbeitgeberanteil)

Arbeitgeber:

Arbeitnehmer:

Angaben zur Elterneigenschaft:

Ich habe kein Kind

Ich habe 1 Kind

Meine Kinder sind alle älter als 25 Jahre - Der Nachweis für 1 Kind genügt 

(Beitrag 3,4 % statt 4,0 %)

Ich habe mehr als ein Kind (Beitragsstaffelung; bitte Nachweise für alle Kinder, die das
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben):
Behördliche Nachweise sind die Geburtsurkunde, Vaterschaftsanerkennung, 
Abstammungsurkunde, steuerliche Lebensbescheinigung des Einwohnermeldeamtes, 
Bestätigung über das Pflegekindschaftsverhältnis durch die zuständige Behörde, 
Adoptionsurkunde oder sonstige beweiskräftige Unterlagen.

1. Kind Vorname:

Name:

Geschlecht:

Geburtsdatum:

Steuer-ID:

behördlicher Nachweis:

Am 24.05.2023 wurde das neue Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz vom Bundestag beschlossen. Dieses 

Gesetz zieht eine Änderung der Beiträge zur Pflegeversicherung nach sich, die mit Wirkung zum 01.07.2023 in Kraft 

tritt.

Der gesetzliche Beitragssatz zur Pflegeversicherung (PV) wird von derzeit 3,05 % auf 3,4 % erhöht. Der Zuschlag für 

kinderlose Arbeitnehmer beträgt zukünftig 0,6 % (bisher 0,35 %), so dass der Beitrag sich in diesem Fall auf 4,0 % 

erhöht.

Arbeitnehmer mit mehreren Kindern werden vom 2. bis zum 5. Kind mit einem Abschlag von 0,25 % je Kind vom 

Beitrag entlastet. Der Abschlag gilt bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres des Kindes.

Eine Entlastung für Eltern von mehreren Kindern wurde eingearbeitet, so dass sich die Beiträge 

folgendermaßen staffeln:



2. Kind Vorname:

Name:

Geschlecht:

Geburtsdatum:

Steuer-ID:

behördlicher Nachweis:

3. Kind Vorname:

Name:

Geschlecht:

Geburtsdatum:

Steuer-ID:

behördlicher Nachweis:

4. Kind Vorname:

Name:

Geschlecht:

Geburtsdatum:

Steuer-ID:

behördlicher Nachweis:

5. Kind Vorname:

Name:

Geschlecht:

Geburtsdatum:

Steuer-ID:

behördlicher Nachweis:

Datum Unterschrift des Arbeitnehmers


